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1 Grundlagen und Organisation 
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2 Versicherte Mitglieder und Rentenbeziehende 

 

 



 

3 Art der Umsetzung des Zwecks 

 

 



4 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze 

 

 

 



5 Entwicklung Beiträge / Vorsorgeguthaben / versicherungs-
technische Angaben / Risikodeckung / Deckungsgrad 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

Die finanzielle Lage der Pensionskasse der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern 
(PKLK) hat sich zwischen dem 31.12.2019 und dem 31.12.2022 verschlechtert. Der Deckungsgrad 
im Sinne von Art. 44 BVV 2 beträgt per 31.12.2022 116.5%, verglichen mit 124.4% vor drei Jahren. 
Obwohl die finanzielle Risikofähigkeit als eingeschränkt bezeichnet werden muss (das Reservedefi-
zit beträgt 6.5% des Vorsorgekapitals inkl. Technischer Rückstellungen), besteht aktuell kein Hand-
lungsbedarf. Dies insbesondere auch darum, weil die Pensionskasse auf den 1.1.2021 den Um-
wandlungssatz von 5.56% im Alter 65 auf 5% gesenkt hat. 
Angesichts des grossen Rentneranteils und des hohen Durchschnittsalters der aktiven Versicherten 
ist die strukturelle Risikofähigkeit eingeschränkt. Dementsprechend ist es wichtig, dass der techni-
sche Zinssatz vorsichtig angesetzt wird. Der aktuelle technische Zinssatz von 1% entspricht unserer 
Empfehlung. 
Bei der PKLK kommen per 31.12.2022 die aktuellen technischen Grundlagen VZ 2020 Generatio-
nentafeln zur Anwendung. Es wird aus historischen Gründen bei der Berechnung der Barwerte der 
anwartschaftlichen Hinterlassenenleistungen auf eine pauschalisierte Individualmethode abgestellt. 
Wir werden die Bilanzierungsmethode bezüglich der anwartschaftlichen Hinterlassenenleistung 
überprüfen und per 31.12.2023 schrittweise anpassen. 
 
Empfehlungen müssen keine abgegeben werden. 
 
Für die Jahresrechnung 2025 wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach Art. 52e b. (BVG) wie-
der ein neues versicherungstechnisches Gutachten erstellt. 

 

 



6 Erläuterung der Vermögensanlage und des Netto-Ergebnisses aus 
Vermögensanlagen 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

7 Erläuterung weiterer Positionen der Bilanz und  
der Betriebsrechnung 

 

 

 

 



 

7.3 Vergütungsaufwand im Einzelnen 

 

8 Auflagen der Aufsichtsbehörde 

 

9 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 







https://expertsuisse.ch/revisionsbericht-einer-vorsorgeeinrichtung
https://expertsuisse.ch/revisionsbericht-einer-vorsorgeeinrichtung


  

 

 

 

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes. 

 

 

  

 

 

Tel. +41 41 368 12 12 
www.bdo.ch 
luzern@bdo.ch 

BDO AG 
Landenbergstrasse 34 
6002 Luzern 

 

 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.  

 

Luzern, 20. April 2026  

BDO AG 
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ppa. Ramona Eggerschwiler 

Leitender Revisor 

Zugelassener Revisionsexperte 

 

Zugelassene Revisionsexpertin 
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